
II - rfJ,z9der Beilagen nJ den Stenographischen Protn��T!:� 
des Nationalrates XYlll. Gesetzgebungsperiodo 

n n 
t-·· ras B : =-It. Dez. 1992 

DER PRÄSIDENT DES NATIONALRATES Wien, am 4. Dezember 1992 

A N F R A  G E B E A N T W 0 R TUN G 

zur Anfrage No. 11020.0040/14-92 des Abgeordneten Mag. Barmüller 

an den Präsidenten des Nationalrates betreffend 

Bezeichnung aller Abgeordneten als "Genossen" 

Der Abgeordnete Mag. Barmüller hat am 30. November 1992 folgende Anfrage 

an mich gestellt: 

1. Auf welcher gesetzlichen Bestimmung oder Vereinbarung beruht die 

pauschale Verwendung lides Termini 'Genosse/li im Zusammenhang mit 

Anträgen und Anfragen von Abgeordneten zum Nationalrat aller 

Fraktionen - und zwar unabhängig von der Bezeichnung, die von den 

einbringenden Abgeordneten gewählt wurde - und wie ist der Wortlaut 

dieser gesetzlichen Bestimmung oder Vereinbarung? 

2. Sollte es keine derartige gesetzl iche Bestimmung oder Vereinbarung 

geben, so ist die Nichtbeachtung der durch die einbringenden Abge

ordneten gewählten Formulierung wie zu erklären? 

3. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die vollständige und 

wortgetreue Aufnahme von Anfragen und Anträgen in die parlamentari

schen Materialien zu gewährleisten? 
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Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Die Verwendung der Forme1 11und Genossen" bei der Einbringung 

schriftlicher Anfragen und Anträge beruht nicht auf gesetzlichen Anord

nungen, sondern entspricht langjähriger parlamentarischer Übung, die ein

zuhalten das Resultat einer Aussprache in der 75. Präsidial konferenz vom 

18. Oktober 1985 war. 

Diese Übung geht auf die Anfänge des Parlamentarismus in Österreich 

zurück und findet sich regelmäßig in den parlamentarischen Dokumenten, 

sowohl des Abgeordnetenhauses als auch des Herrenhauses des Reichsrates, 

und zwar sowohl YQ! der Gründung der Sozialdemokratischen Partei durch 

Viktor Adler (1888/89) als auch nachher. 

Ich darf darauf hinweisen, daß selbst dem Hochadel angehörende 

Herrenhausmitglieder diese Formel verwendeten. Beispielsweise brachte 

Fürst Windisch-Graetz eine Anfrage an Seine Exzellenz, den kk Minister

präsidenten, als "Anfrage des Herrenhausmitgliedes Hugo Fürsten zu 

Windisch-Graetz und GenossenIl ein (siehe Anlage I). 
Diese Anfrage stammt übrigens aus dem Jahr 1917, also dem Jahr der 

russischen Revolution und somit einem Zeitpunkt, wo noch am ehesten ein 

adeliges Herrenhausmitglied Grund gehabt hätte, die Beifügung lIund Genos

senil zu vermeiden, wenn diese einen parteipolitischen Beigeschmack gehabt 

hätte. Auch führende Parlamentarier der Christlich-Sozialen und der Groß

deutschen haben - wie an zahlreichen Beispielen nachgewiesen werden 

konnte - in der Ersten Republik trotz schärfster politischer Gegensätze 

ihre Anträge und Anfragen unter Beifügung der Worte lIund Genossen" 

ei ngebracht (zum Bei spi e 1 11 Antrag der Abgeordneten Kunschak, Vaugoi n, 

Schmitz, Volker, Haider und GenossenIl , 224 der Beilagen vom 1. März 

1921). 

Von der Parlamentsverwaltung werde ich darauf hingewiesen, daß es 

anges i chts der großen Zah 1 von Interpell at ionen und Anfragen geboten 

erscheint, im Interesse einer möglichst einfachen Verwaltung dabei zu 

bleiben, an einer einheitlichen Sprachregelung für die Mitunterzeichner 

eines Antrages oder einer Anfrage festzuhalten; dies scheint mir aber 

gar nicht das entscheidende Argument zu sein. 

Eher ist von Bedeutung, daß di e Verwendung des Wortes' "Genossen" 

in den par 1 amentari sehen Materi al i en in der erwähnten Präs; dia 1 sitzung 

vom 18. Oktober 1985 besprochen wurde und das Ergebnis 
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dieser Besprechung darin bestand, an der bisherigen Praxis keine Änderung 

vorzunehmen. Sollte in der Präsidialsitzung des Nationalrates Konsens 

über eine Änderung der bisherigen Praxis erzielt werden, werde ich der 

Parlamentsverwaltung die erforderlichen Weisungen geben, wobei ich diese 

Frage nicht als ein Thema von zentraler Wichtigkeit betrachte. 

ad 2) 

Siehe die Beantwortung der Frage 1). 

ad 3) 

Ich kann nicht erkennen, daß in der Zeit von 1861 bis heute die 

vollständige Aufnahme von Anfragen und Anträgen in die parlamentarischen 

Materialien nicht gewährleistet war. 

Ich erlaube mir, eine Anlage beizufügen, aus der ersichtlich ist, 

wieviele verwaltungsmäßige Vorgänge es gibt, bei denen die Verwendung ei

ner einheitlichen Bezeichnung von Mitantragstellern oder Mitanfrage

stellern vorteilhaft ist (Anlage 2). 

Anlagen 
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Anlage 1 
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Anlage 2 

Informatio n 

betreffend Form eln bei der Einbrin gung von Anträgen und Anfragen 

Bei folgenden amtlichen Schriftstücken sind die genannten Formeln von den 

verschiedenen Dienstbereichen der Parlamentsdirektion (einheitlich) zu ver

wenden: 

a) gedruc k te Unterlagen : 

1. Ausschußberichte 

2. Index des Nationalrates und des Bundesrates 

3. Stenographische ProtokolJe 

b) vorgedruckte Kanzleibehelfe: 

4. Zuschrift an das Bundeskanzleramt zu Anträgen 

5. Zuschrift an die Bundesministerien zu Anträgen 

6. Zuschrift an das Bundeskanzleramt zu Anfragen 

7. Zuschrift an die Bundesministerien zu Anfragen 

8. Anträge-ProtokolJ 

9. Anfragen-Protokoll 

10. Protokollbuch über Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

ll. Unterausschuß-Ummeldungen 

12. Zuweisungsheft (Ausschüsse) 

13. Mitteilungen der Kanzlei für das Präsidium des Nationalrates betreffend 
Initiativanträge bzw. Anfragen 

14. Karteikarten für statistische Auswertungen 

15. Kartei betreffend Abänderungsanträge zu Selbständigen Anträgen (Dok.) 

c) sonstige Schriftstücke: 

16. Präsidialsitzungsprotokolle 

17. Croquis 

18. Rednerliste 

19. Amtliches Protokoll 

20. Übersicht über unerledigte Verhandlungsgegenstände 

21. Unterausschuß-Tagesordnungen (Avisos) 
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22. Ausschuß-Tagesordnungen (Avisos) 

23. Nationalrats-Tagesordnung (Aviso) 

24. Prüfungsaufträge an den Rechnungshof betreffend Gebarungsüberprüfungen 

25. Behandlung von Verlangen gema Art. 140 Abs. 1 B-VG betreffend Verfassungs-
widrigkeit von Bundesgesetzen 

26. Rundlauf; Vorschlag der Fraktionen zur Abhaltung einer Ausschußsitzung 

27. Schreiben betreffend Beantwortung einer Anfrage 

28. Antrag von Abgeordneten auf Abhaltung einer parlamentarischen Enquete 

29. Expertenladungen 

30. Zurückziehung eines Antrages 

31. Zurückziehung einer Anfrage 

32. Rundlauf betreffend umfangreiche Anfrage 

33. Unterausschußmappen 

34. Meldungen betreffend Unterausschuß 

35. Abänderungsanträge 

36. Kurzcroquis 
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